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Verordnung uber die Flihrung des Landeswappens

FuBnoten zum Dokument

[berichtigt: GV. NW. 1956 S. 177. j

FuBnoten

Anlage zuletzt gedndert durch Verordnung vom 21. November 2016 (GV. NRW. S. 1036), in
Kraft getreten am 13. Dezember 2016.
GS. NW. S. 140/SGV. NW. 113.

Vom 16. Mai 1956

Auf Grund des § 5 des Gesetzes Uber die Landesfarben, das Landeswappen und die Landesflag-
ge vom 10. Marz 1953 (GV. NW. S. 219) wird verordnet:

I. Allgemeines

§1

FuBnoten zu § 1
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§ 1 Absatz 2 geandert durch Verordnung vom 8. Juli 2022 (GV. NRW. S. 860), in Kraft ge-
treten am 6. August 2022.

(1) Fir die heraldische Gestaltung des Landeswappens ist das in der Anlage wiedergegebene
Muster 1 maBgebend. Die kunstlerische Gestaltung fur besondere Zwecke bleibt vorbehalten.

(2) Die Abbildung und Verwendung des Landeswappens zu anderen als kiinstlerischen, kunstge-
werblichen oder heraldischen und wissenschaftlichen Zwecken bedurfen der Genehmigung des
fur Inneres zustandigen Ministeriums.

§2

FuBnoten zu § 2

§ 2 zuletzt gedndert durch Verordnung vom 8. Juli 2022 (GV. NRW. S. 860), in Kraft getre-
ten am 6. August 2022.

(1) Das Landeswappen fuhren

a) die Landesregierung, die Ministerprasidentin oder der Ministerprasident, die Landesministe-
rinnen und Landesminister,

b) die Prasidentin des Landtags oder der Prasident des Landtags und die Mitglieder des Land-
tags in dieser Eigenschaft,

c) der Verfassungsgerichtshof fiir das Land Nordrhein-Westfalen,
d) der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen,

e) die oder der Landesbeauftragte fur Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfa-
len,

f) alle Ubrigen Landesbehérden und Einrichtungen des Landes sowie die Gerichte,
g) die Nordrhein-Westfalische Akademie der Wissenschaft und der Kiinste,

h) die Hochschulen in staatlicher Tragerschaft und 6ffentlichen Schulen,

i) die Gutachterausschiisse flir Grundstiickswerte,

k) die Notarinnen und Notare,

[) die Standesbeamtinnen und Standesbeamten,

m) die Schiedsfrauen und Schiedsmanner,
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n) die Offentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure,
o) die Deutsche Verkehrswacht - Landesverkehrswacht NRW e.V. und
p) die Rheinische Notarkammer und die Westfalische Notarkammer.

Daneben diirfen die in Satz 1 bezeichneten Stellen in der Offentlichkeitsarbeit das Landeswap-
pen in vereinfachter Form nach den Mustern 1a und 1b verwenden.

(2) Unberilhrt bleibt das Recht der Hochschulen, statt des Landeswappens eigene Wappen zu
flhren.

(3) Andere als in Absatz 1 benannte Stellen kdnnen das Nordrhein-Westfalen-Zeichen nach Mus-
ter 1c oder 1d nutzen, um die Verbundenheit mit dem Land Nordrhein-Westfalen zu dokumentie-
ren.

Das Nordrhein-Westfalen-Zeichen darf nicht missbrauchlich verwendet werden. Wer das Nord-
rhein-Westfalen-Zeichen im Zusammenhang mit Inhalten verwendet, die

1. gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder den Gedanken der Volkerverstandi-
gung gerichtet sind oder

2. die offentliche Sicherheit oder Ordnung gefahrden,

handelt ordnungswidrig. Ebenfalls ordnungswidrig handelt, wer das Nordrhein-Westfalen-Zei-
chen missbrauchlich so verwendet, dass der Eindruck entstehen kann, dass die Verwendung in
amtlicher Funktion erfolgt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis 50 000 Euro ge-
ahndet werden. Verwaltungsbehoérde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes Uber
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBI. | S.
602) in der jeweils geltenden Fassung ist die ortliche Ordnungsbehdrde.

Il. Dienstsiegel

§3

FuBnoten zu § 3

§ 3 Abs. 2 geandert durch VO v. 30.9.1958 (GV. NW. S. 361); in Kraft getreten am 24. Okto-
ber 1958.
berichtigt: GV. NW. 1956 S. 117.

(1) Das groBe Landessiegel zeigt in der Mitte das Landeswappen, umgeben von zwei kreisférmi-
gen Randleisten, zwischen denen die Beschriftung in groBen Antiqua-Buchstaben angebracht
ist. Es wird nur als Pragesiegel verwendet (Muster 2).
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(2) Das groBe Landessiegel verwenden die in § 2 Abs. 1 unter a) bis d) aufgefihrten wappenfih-
renden Stellen bei feierlichen Beurkundungen.

§4

FuBnoten zu § 4

§ 4, § 6 und § 8 zuletzt geandert durch Verordnung vom 29. Oktober 2014 (GV. NRW. S.
720), in Kraft getreten am 12. November 2014.

(1) Das kleine Landessiegel zeigt in der Mitte das Landeswappen - beim Siegel der Polizeidienst-
stellen in verkleinerter Form auf einem zwdlfzackigen Stern - mit einer Umschrift, welche die sie-
gelfuhrende Stelle bezeichnet. Es wird als Pragesiegel in Metall, als Siegelmarke oder als Farb-
druckstempel benutzt. Fiir die GroBe, Gestaltung und Beschriftung der Siegel und Stempel sind
die beigefugten Muster 3-6 maBgebend. Statt der kleinen Antiqua-Buchstaben kdnnen auch gro-
Be verwendet werden. Sonstige Abweichungen, die sich aus dem besonderen Verwendungs-
zweck des Siegels im Einzelfall ergeben, sind zulassig.

(2) Das kleine Landessiegel verwenden alle wappenfiihrenden Stellen (§ 2 Abs. 1) und die Land-
ratinnen und Landrate als untere staatliche Verwaltungsbehérden, soweit nicht nach § 3 Abs. 2
der Gebrauch des groBen Landessiegels geboten ist.

(3) Die Rheinisch-Westfalische Akademie der Wissenschaften ist berechtigt, statt des kleinen
Landessiegels fir feierliche Anlasse ein besonderes Siegel mit dem Landeswappen zu fuhren.

(4) Unberuhrt bleibt das Recht der Hochschulen, statt des kleinen Landessiegels eigene Siegel
zu fuhren. Im Dienstsiegel gemeindeeigener Schulen kann auch das Gemeindewappen verwen-
det werden.

§ 4a

FuBnoten zu § 4a

§ 4a eingefligt durch Verordnung vom 21. November 2016 (GV. NRW. S. 1036), in Kraft ge-
treten am 13. Dezember 2016.

Flr den Fall der maschinellen Bearbeitung darf das kleine Landessiegel auch elektronisch erstellt
werden. Sofern sich die siegelfiihrende Stelle eindeutig aus dem Schriftstiick ergibt, kann das
zustandige Ministerium insoweit zulassen, dass in der Umschrift des elektronisch erzeugten Sie-
gels auf die Bezeichnung der siegelfiihrenden Stelle verzichtet wird. Flir die Gestaltung und Be-
schriftung sind die Muster 9 und 10 der Anlage maBgebend.
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§5

FuBnotenzu § 5

§ 5 geandert durch VO v. 17. 2. 1984 (GV. NW. S. 197); in Kraft getreten am 20. Marz 1984.

Gemeinden und Gemeindeverbande, die kein eigenes Wappen fihren, kbnnen als Dienstsiegel
das kleine Landessiegel in abgewandelter Form verwenden. Dieses enthalt das Landeswappen
im unteren Halbkreis und die Bezeichnung der siegelfihrenden Stelle als Inschrift im oberen
Halbkreis.

§6

FuBnoten zu § 6

§ 4, § 6 und § 8 zuletzt geandert durch Verordnung vom 29. Oktober 2014 (GV. NRW. S.
720), in Kraft getreten am 12. November 2014.

(1) Soweit andere Korperschaften oder Anstalten und Stiftungen des offentlichen Rechts ein
Dienstsiegel zu flihren haben oder soweit sonst fir sie ein Bedlrfnis zur Siegelfihrung besteht,
verwenden sie Siegel mit einem nicht dem Lande vorbehaltenen Symbol oder reine Schriftsiegel.

(2) Das zustandige Fachministerium kann im Einvernehmen mit dem fiir Inneres zustandigen Mi-
nisterium Personen sowie Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts, die
der Landesaufsicht unterstehen und Hoheitsaufgaben wahrnehmen, die Verwendung des klei-
nen Landessiegels in abgewandelter Form (§ 5 Satz 2) gestatten.

(3) Genehmigungen zur Fiihrung des kleinen Landessiegels, die Kérperschaften, Anstalten und
Stiftungen des 6ffentlichen Rechts vor Inkrafttreten dieser Verordnung erteilt worden sind, gel-
ten mit der MaBgabe fort, daB sie nur zur Fiihrung des kleinen Landessiegels in abgewandelter
Form (§ 5 Satz 2) berechtigen.

(4) Personen, denen auf Grund der Bestimmungen in Absatz 2 die Verwendung des kleinen Lan-
dessiegels in abgewandelter Form gestattet wird, haben Dienstsiegel, Dienststempel und Siegel-
marken an die Aufsichtsbehorde abzuliefern, sobald ihre Befugnis zur Wahrnehmung von Ho-
heitsaufgaben fortgefallen ist.

§7

FuBnotenzu § 7

§ 7 gegenstandslos; Ubergangsvorschrift.
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Ill. Amtsschilder

§8

FuBnoten zu § 8

berichtigt: GV. NW. 1956 S. 177.
§ 4, § 6 und § 8 zuletzt gedndert durch Verordnung vom 29. Oktober 2014 (GV. NRW. S.
720), in Kraft getreten am 12. November 2014.

(1) Die in § 2 bezeichneten wappenfiihrenden Stellen kdnnen die Gebaude, in denen sich ihre
Dienstraume befinden, durch ein Amtsschild kenntlich machen.

(2) Das Amtsschild zeigt das Landeswappen (Muster 1) oder das Landeswappen in vereinfachter
Form (Muster 1a, 1b) und darunter (in der Regel ohne Angabe des Ortes) die Bezeichnung der
Dienststelle. Fir die Gestaltung der Amtsschilder und ihre Beschriftung sind die Muster 7 und 8
maBgebend. In besonderen Fallen kdnnen auch Schrifttafeln ohne Wappen verwendet werden.

(3) Die Amtsschilder der Polizeidienststellen zeigen das Landeswappen in der in § 4 Abs. 1 vor-
gesehenen Sonderform und richten sich in ihrer Ausgestaltung im lbrigen nach den hiertiber er-
gangenen besonderen Bestimmungen. Der Polizeistern nach Muster 6b und 6c darf nur durch
das fur Inneres zustandige Ministerium, die Polizeibehdrden des Landes Nordrhein-Westfalen
und die Deutsche Hochschule der Polizei verwendet werden. Darliber hinausgehende Verwen-
dungen unterliegen dem Genehmigungsvorbehalt durch das fiir Inneres zustandige Ministerium.

IV. SchluBbestimmungen

§9

FuBnotenzu § 9

§ 9 Satz 2 gegenstandslos; Aufhebungsvorschrift.
GV. NW. ausgegeben am 15. Juni 1956.

Diese Verordnung tritt mit dem vierzehnten Tage nach Ausgabe der die Verkindung enthalten-
den Nummer des Gesetz- und Verordnungsblattes in Kraft.

Der Innenminister
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Anlagen

Anlage 1 (Anlage)
URL zur Anlage [Anlagel]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf


https://recht.nrw.de/system/files/BA/3362-32941-sgv_113_19560516_1_anlage.pdf

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Verordnung über die Führung des Landeswappens 
	 § 1 
	 § 2 
	 § 3 
	 § 4 
	 § 4a 
	 § 5 
	 § 6 
	 § 7 
	 § 8 
	 § 9 
	Anlagen


